
Änderung der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der 
Turnhallen der Gemeinde Wachtberg 

 
Der Rat der Gemeinde Wachtberg beschließt folgende Änderung der 
Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen der Gemeinde 
Wachtberg  
 

Art.I 
§ 2 Ziff. 1 erhält folgende Fassung 
 
Gebühr 
1. Für die Überlassung von gemeindlichen Sportstätten und deren Einrichtungen sind 
zu zahlen: 
Lfd.Nr. Benutzung, Art         
1.1 Für Übungs- und Trainingsbetrieb 
  je Stunde (60 Min.) und Gruppe 

Turnhalle      25,00 € vierteljährlich pauschal  
Sporthalle je Einheit    25,00 € vierteljährlich pauschal  
(bei Doppel oder Dreifachbelegung) 50,00 € vierteljährlich pauschal 
Gymnastikhalle     15,00 € vierteljährlich pauschal  

 
2. Für Meisterschaftsbetrieb 

je Stunde (60 Min.)  
Turnhalle      2,50 €  
Sporthalle je Einheit    2,50 €  
(bei Doppel oder Dreifachbelegung) 5,00 € 
Gymnastikhalle     1,50 € 

 
3. Für Veranstaltungen, bei denen kein Umsatz erzielt wird 

je Stunde (60 Min.)  
Turnhalle       5,00 €  
Sporthalle je Einheit      5,00 € 

 (bei Doppel oder Dreifachbelegung) 10,00 €  
Gymnastikhalle       4,00 €  

 
 
4. Für Veranstaltungen, bei denen Umsatz erzielt wird 

je Stunde (60 Min.)  
Turnhalle        8,00 €  
Sporthalle je Einheit      8,00 €  
(bei Doppel oder Dreifachbelegung)  16,00 € 
Gymnastikhalle       6,00 €  

 
Art. II 

In § 3 Absätze 2 und 3 wird das Wort „Gemeindedirektor“ durch das Wort 
„Bürgermeister“ ersetzt. 
 

Art. III 
Die Änderung der Gebührenordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
Die bisherige Gebührenordnung vom 18.02.1994 tritt am 01.01.2011 außer Kraft. 


